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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/06 Verkehrsteuern

Norm

B-VG Art7 Abs1;

ErbStG §7 Abs1;

VwRallg;

Rechtssatz

Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 12. Oktober 2006, B 771/06, bestehen keine

verfassungsrechtlichen Bedenken dagegen, im Fall einer Schenkung an einen Lebensgefährten bei der Vorschreibung

der Schenkungssteuer die Steuerklasse V. anzuwenden; dies gilt ausdrücklich im Fall einer Schenkung an einen

heterosexuellen Lebenspartner und kann bei verfassungskonformer Auslegung im Fall der Schenkung an einen

homosexuellen Lebenspartner nicht anders gelten; von einer Diskriminierung gegenüber heterosexuellen

Lebenspartnern kann dabei keine Rede sein.

Schlagworte
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